
a) Dieser Zusatz gilt für das «Reglement zur Nachwuchsförderung und Ausbildung im HRV Aargau 

Plus» 

Der Vorstand beschliesst – abweichend vom Reglement zur Nachwuchsförderung im HRV Aargau 

Plus (Version 2 vom 16.9.2019) – der Mitgliederversammlung für die Verbandsjahre 2021/2022 und 

2022/2023 folgenden Budgetvorschlag zu machen: 

 

Die – vom Kanton Aargau ausbezahlten – Swisslos-Sportfonds-Nachwuchsförderungsbeiträge - wer-

den wie folgt verwendet: 

 50% 30% werden in der ordentlichen HRV-Rechnung als Einnahmen verbucht 

 30% 50% werden an die Aargauer Vereine anteilmässig der abgerechneten J+S Kurse 

auf das Vereinskonto ausbezahlt 

 20% des Beitrages werden in der ordentlichen HRV-Rechnung abgegrenzt und auf An-

trag für die Nachwuchsförderung im gesamten Verbandsgebiet Aargau Plus eingesetzt.  

 

3.1 Das «Reglement zur Nachwuchsförderung und Ausbildung im HRV Aargau Plus» Version 2 vom 

16.9.2019 wird vorderhand nicht verändert. Es hat weiterhin seine Gültigkeit.  

3.2 Der vom «Reglement zur Nachwuchsförderung und Ausbildung im HRV Aargau Plus» abwei-

chende und in dieser Ergänzung vorgeschlagene Verteilschlüssel erlangt erst durch die Genehmi-

gung des Budgets durch die Mitgliederversammlung Gültigkeit. 

 

3.3 Diese Ergänzung gilt ab dem Verbandsjahr 2021/2022 höchstens bis zum Ende des Verbands-

jahres 2022/2023. Danach erlischt die Gültigkeit und ohne ordentliche Anpassung des Reglements 

gilt wieder der bisherige Verteilschlüssel, wie im «Reglement zur Nachwuchsförderung und Ausbil-

dung im HRV Aargau Plus» Version 2. 

 

 

Birr, 13. September 2021-V1 

 Der Präsident Vizepräsidentin 

 

 

 

 Christoph Kneuss Pia Mützenberg 


